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den Standeshäuptern gab es keinen Fall direkter oder kurzfristig-indirekter

Nachfolge.AuchdieSöhne von Standeshäuptern gelangten erst Jahre
nach dem Tod der Väter in den Rat – mit Ausnahme von Hans Bernhard
von Cham, der 1566 als Nachfolger von Andres Schmid Ratsherr der
Constaffel im Baptistalrat wurde,während sein Vater Bürgermeister des
Natalrates war.Die junkerlichePersonalpolitik, die Bernhard von Cham
auch sonst getrieben zu haben scheint, führte bereits vor seinem Tod
indessen zu jener schon erwähnten Reaktion46.

Blutsverwandtschaft und Konnubium schaffen offensichtlich
keinerlei «Recht» auf Führung, doch befestigen sie die Voraussetzungen
der effektiven Wählbarkeit: Besitz, Beziehungen, Ansehen, Kredit.
Wenn von einer Familie Vater und Sohn oder zwei Brüder im Rate sassen

verteilt aufdie beiden Ratsrotten), so ist daraus nicht in erster Linie
der Schluss zu ziehen, die Leute hätten nun das Gremium beherrscht;
vielmehr ist dieTatsache von Belang, dass diese Familie überhaupt zwei
Mitglieder mit den nötigen Qualifikationen anzubieten hatte, was
bedeutet, dass in ihr das Interesse am Dienst im «Regiment» und ein
gewisser Ehrgeiz gegeben waren. Es ist dann nicht bloss das Individuum,
das bei den Zunftgenossen am Meisterbott, bei den Zunftvorgesetzten
oder im Grossen Rat anerkannt wird, sondern es zählt der Kredit,
den die Familie geniesst und an dem das Individuum Teil hat – bis zum
Nachweis der Unwürdigkeit, die gegebenenfalls zum Ausschluss führte.
Es bedeutete eine Anerkennung von Familienqualitäten, wenn dem
Vater der Sohn und ein Bruder dem andern folgte. Da das Konnubium
auf der gegenseitigen Anerkennung von gleichrangigen Familien
beruhte, konnte das gleiche auch für Schwäger gelten. Auch hier war es

nicht so sehr die Einheirat in eine Magistratsfamilie an sich, die einem
homo novus den Weg nach oben erschloss, sondern die Einheirat selber
setzte jene Qualitäten voraus, die für eine Karriere im Gemeinwesen
erforderlich waren. Insofern sind auch jene Verbindungen interessant, die
im Gemeinwesen selber überhaupt keine «Macht» begründen konnten,
aber das verschafften,worauf es ankam: soziale Anerkennung; das trifft
zu auf Heiraten mit Töchtern auswärtiger Geschlechter.

Fallbeispiele zur Regelhaftigkeit des Karriereverhaltens

In den vorstehend angeführten Satzungen wurde «Praktik» ausschliesslich

pejorativ gebraucht. Der Terminus enthält jedoch im übrigen auch
die neutralere Bedeutung von «Kunstgriff»; oder wie man heute sagen

46 Wahl von J. Bräm zum Bürgermeister 1567.
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Wahlordung Verbot von Wahlpraktiken) und Wahlverfahren

Der Wahleid gebot dem Constaffler oder Zünfter, beim «Meisterbott»
Wahl des Zunftmeisters oder der Constaffelherren) frei nach seinem

besten Gewissen zu wählen41. Propaganda für oder gegen einen Kan-
didaten war verpönt und führte zum Verdacht der «Praktik» d.h. der
unerlaubten Machenschaft. Als verbotene Praktiken im engeren Sinn
galten Handlungen, die das Verhalten der Wähler berührten:

a) Zusammenschlüsse zugunsten eines Kandidaten, d.h. die gegen-
seitige Verabredung verschiedener Wähler, einem bestimmten
Kandidaten die Stimme zu geben,

b) das extra Herbeibringen von aus der Stadt verreisten Wählern sowie
c) das Annehmen irgendwelcher Leistungen, von «miet und gaben»

zum Zweck verpflichteter Stimmabgabe.

Auf diesen Delikten stand nebst der Kassierung allfälliger Wahlen die
hohe Strafe von 60 Mark oder 300 Pfund; das ist der höchste uns
bekannte Bussentarif, er entspricht etwa dem Wert eines einfachen Hauses42.

– Die gleiche Norm galt für den Grossen Rat alsWahlbehörde aller
übrigen Magistraten. – Aus der Zeit Heinrich Bullingers ist uns indessen

kein Straffall im Zusammenhang mit «Praktiken» bekannt, doch
kam es gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu einer Häufung von
Anschuldigungen und Untersuchungen43.

Hinsichtlich der Verwandtschaften galten strenge Ausstandsbestimmungen,

die wirklich beobachtet und den Wandlungen der Familienstruktur

angepasst wurden44. Die gegenseitige Kontrolle hat also
funktioniert.Wenn nun gewisse Familien überdurchschnittlich viele Glieder
in führende Positionen brachten, so konnte das nur mit Billigung der
übrigen geschehen. Eine bestimmte Familie konnte wohl ausreichend
Einfluss besitzen, um mit andern über die Verteilung der Macht zu
verhandeln, aber keine einzige besass die «Macht» sich gegenüber
andern einseitigVorteilezu verschaffen.Aus dem bernischen Patriziat sind
Familienabsprachen zur Erleichterung der Karriere bekannt45, wie sie in
Zürich nie möglich gewesen wären; aber auch diese in Bern erlaubten
Praktikenhaben dort keiner Familie ein Übergewicht ermöglicht.Unter

41 Schnyder, Ratslisten, Einleitung XX; Guyer, Verfassungszustände, 58.
42 StAZ Kundschaften A 27.8, fol. 144.
43 StAZ Zunftakten A 73.1 Meisen, Gerwe, A 73.2 Kämbel,A 73.2 Schiffleuten.
44 Guyer, Verfassungszustände, 55f. Ruoff, Die Zürcher Räte als Strafgericht, 47, Anm. 1.
45 Richtige Verträge hinsichtlich der Nominierung zum «Burger» Grossrat, wie in Zürich) durch

den zum «Sechzehner» bestimmten Kontrahenten. Freundlicher Hinweis von Staatsarchivar
Dr. H. Michel, Bern.

174



trat Mathis Wyss im Jahre 1499, nachdem er zehn Jahre Ratsherr der
Zunft zur Waag gewesen war, in die Zunft zur Meisen über, und zwar
nicht aus beruflichen Gründen. Bereits 1501 wurde er wieder Ratsherr
von freier Wahl) und ein Jahr später Bürgermeister39. Er muss befürchtet

haben, als Ratsherr der Weberzunft nicht Bürgermeister werden zu
können. Dass im Gegensatz zu dieser Disposition ein Hans Waldmann
als junkerlicher Kämbel-Zunftmeister der «Oeler, Butterhändler und
HabermehIer» hatte Karriere machen können, beruhte auf ganz besonderen

und kaum wiederholbaren Voraussetzungen.) Die Haab traten
z.T. vom Weggen zur Saffran, die von Cham vom Weggen zur Constaffel

über. Diese Wechsel erfolgten aber bezeichnenderweise noch vor
1524. Später sind keine solchen Übertritte mehr bekannt, die mit einer
steilen Karriere im Zusammenhang stehen. – Ende 1540 trat Jakob
Funk, als Glasmaler Meister eines freien, nicht zunftgebundenen
Gewerbes, vom Kämbel zur vornehmeren Meisen über.Er legte daher sein
Amt als Zunftmeister nieder, wurde dann in der neuen Zunft schon ein
Jahr später wieder Zwölfer und 1547 für mehrere Jahre Schultheiss am
Stadtgericht, aber nicht mehr Ratsherr. So gross war also der Aufstieg
nicht mehr.

Der Rangunterschied wurde in der späteren Reformationszeit somit
geringer, aber verschwunden ist er noch nicht.Es waren zunächst die
bekannten fünf «oberen» Zünfte: die Krämer Saffran), die Weinhändler
undWirte Meisen),danndie Handwerker der Schmiede und Bader,der
Bäcker und Müller und schliesslich der Gerber, die am meisten
Aufstiegsmöglichkeiten realisieren konnten. Erst gegen Ende des Jahrhunderts

wirkte sich die Freiheit der Zunftwahl für Rentner und Kaufleute
in dem Masse aus, dass auch die unteren Handwerkerzünfte zu einem
gleichmässigenAnteilan den Führungspositionen gelangten. Nur waren
sie da nicht mehr richtige «Handwerkerzünfte» Die für die Zwinglizeit
festgestellte Gleichmässigkeit40 gilt ausschliesslich für die bloss «

gezählte» nicht «gewichtete» Quantität der Verordnungen Abordnungen)

in Kommissionen, die ihrerseits wiederum, was ihre Häufigkeit und
Bedeutung anbelangt, eine Eigentümlichkeit der heroischen Phase der
Reformation darstellen. Erst mit der Kollegialregierung von zwei
Bürgermeistern aus der Schneiderzunft von 1594 bis 1601 der eine,
Konrad Grossmann, ein Tuchhändler, der andere, Johannes Keller, ein
Rentner) sollte die ausgleichende Entwicklung auf Grund der freien
Zunftwahl deutlich sichtbar werden.

39 Morf, 4.
40 Walter Jacob, Politische Führungsschicht und Reformation, Zürich 1969, 44f.
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«Herr» zum Ausdruck. Die nächsten Schritte in diesem inflatorischen
Prozess waren dann «Herr Vogt» und «Herr Obmann»35.

Die Sorgfalt der Kanzlei im Gebrauch der richtigen Anrede spiegelt
sich in den Regieanweisungen des Stadt- oder Unterschreibers an die
KopistenvonRundschreiben.Für junkerliche Landvögte galt «frommer
vester» für bürgerliche Landvögte aus dem Kleinen Rat «frommer
wyser» – eineAufwertunggegenüber dem fürbürgerliche Honoratioren
üblichen «ehrsamer wyser» mit welcher Anrede jene Landvögte
bedacht wurden, die nie im Kleinen Rat gesessen hatten36. Der Titel
«Meister» blieb den Kleinräten auch nach dem Rücktritt, manchmal
sogar wenn dieser strafweise erfolgt war, so bei Felix Wingarter, Hans
Blass und Jakob Wegmann37.

Die in Titeln und Anreden ausdrückbaren Rangunterschiede be-
ziehen sich auf Einzelpersonen, auf Landvögte, Kleinräte und Junker.
Es bleibt die Frage nach Rangunterschieden unter den zwölf Zünften.
Spielte in diesem Sinn die Zunftzugehörigkeit für die Karriere eine
wichtige Rolle? Da ist zunächst bemerkenswert, dass die aus dem
14. Jahrhundert stammende Aufzählung des «Geschworenen Briefes»
quasi Verfassung) bald überholt wurde von der Praxis der Ratslisten,

an die wir uns im Folgenden halten. Von den sechzehn Bürgermeistern
in dem Jahrhundert nach dem Sturz Waldmanns also bis 1589) stammten

elf aus der Constaffel und den ersten zwei Zünften Saffran und
Meisen, die restlichen fünf kamen ab 1524 aus den drei in der Liste
folgenden Zünften Schmiden, Weggen und Gerwe38. Die restlichen sieben
Zünfte stellten erstmals 1590 einen Bürgermeister: Konrad Grossmann
von der Schneidern. DiesesVerhältnis entspricht auch der Beobachtung
von Werner Schnyder über die Verteilung der frei zu besetzenden
Ratsherrenstellen im 15. Jahrhundert 1393–1489): von 174 Ratsherren
«freier Wahl» stammten 154 oder 88,5% aus Constaffel und ersten fünf
Zünften, wobei erst noch zu berücksichtigen ist, dass bis 1441 die Zahl
der Zünfte dreizehn betrug. Die in den Ratslisten übliche Reihenfolge
der Zünfte entspricht also grosso modo einer Rangfolge.

Dieser offensichtlichen Tatsache eines anfänglichen Rangunterschiedes

zwischen den ersten fünf und den übrigen Zünften entsprechen
Übertritte von unten nach oben, obwohl ja seit 1489 für Rentner und
Kaufleute kein Zwang mehr bestand, in die Constaffel einzutreten. So

35 StAZ Richtbuch B VI.251 und 253, Richterlisten am Anfang der Halbjahre. Rechenratsliste B
VI.257, fol. 170ff.

36 Emil Usteri, Aus der Geschichte der Zunft z. Meisen. Zürich 1946, 184. StAZ Rechenrats-
memorial F I.1, A.

37 StAZ Ratsmanual B II.85, p. 41; BVI. 336, fol. 325ff.; BVI.257, fol. 256ff.
38 Schnyder Ratslisten, Einleitung XXI.
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von Hans Bräm gewählt 1567) das dürftigste Bild. Es gibt natürlich
Leistungen und Verdienste, die durch unsere Quellen bloss ausnahmsweise

zum Vorschein kommen. So ist z.B. über Hans Heinrich Spross aus

denAnnalen Bernhard Sprünglis sehr viel an Ereignissen und Aktionen
bekannt33, so dass man auf eine energische und populäre Persönlichkeit
schliessen kann, und seine Kandidatur im Januar 1557 war in jeder
Hinsicht begründet.Von Brämwissen wirhingegen nichts,was ihn besonders
qualifizieren würde; Oberstzunftmeister waren auch andere, Jakob
Sprüngli seit dreizehn, Jakob Stampfer seit mehr als sieben Jahren.Was
Hans Bräm auszeichnen mochte, war die Tatsache, dass er schon mit
27 Jahren Zunftmeister geworden war, nach bloss halbjähriger Zuge-
hörigkeit zu den «Burgern» Der zeitgenössische Panegyriker weiss über
ihn nichts anderes zu berichten, als dass er sich– wie Jörg Müller – gegen
sein Amt gesträubt habe und dass zu seiner Zeit in der Eidgenossenschaft

Teuerung herrschte34. Ein Diplomat war Bräm in keiner Weise,
auch als Verwaltungsmann stand er Müller nach. Vielleicht lag aber im
Jahre 1567 gerade in einer gewissen handwerklichen Biederkeit und
Durchschnittlichkeit die Qualifikation, nämlich als Gegengewicht zur
junkerlich-elitären Personalpolitik des Bürgermeister-Kollegen Bernhard

von Cham.
Ein allgegenwärtiges Zeichen des Ranges ist die ehrende Anrede.

Ein «Herr» war zunächst jeder adelige Grundherr,dann die ordinierten
Geistlichen und die Bürgermeister sowie der Säckelmeister, der von
seiner Qualifikation wegen ein bedeutendes Vermögen und somit
vermutlich auch grundherrschaftliche Rechte) besitzen musste. Gewählter
Chef der junkerlichen Gesellschaft zur Constaffel war der Constaffelherr,

während bürgerliche Handwerker einen Zunftmeister als Vor-
gesetzten wählten. In der Formel «mine herren» für den Grossen Rat als
Kollektiv wird die quasi fürstliche Souveränität dieser Behörde
anerkannt, während das einzelne Mitglied ein schlichter «Burger» oder
«Meister» bleibt. Am Gebrauch der Anrede «Herr Statthalter» für die
Oberstzunftmeister in ihrer Eigenschaft als Stellvertreter des
Bürgermeisters kommt von der Jahrhundertmitte an das Absinken des Titels

33 Bei seinem Auftritt als Landvogt zu Baden wurde er von 212 Mann zu Pferd – zum Teil auf
eigene Kosten – begleitet. Zwei Wochen vorher, am 25. Mai, hatte der Kleine Rat die früher
übliche städtische Subvention für diesen Aufritt gestrichen Annalen Sprüngli, ZB Manuskript
J 35, fol. 38). Am 7. Juni wurde sie aber wieder auf 20 Kronen festgesetzt, da «nit allein eins
landvogtz, sonder gemeinerstatt eer zubetrachten …» StAZRatsbuch BVI.258, fol.18v. –Die
Freunde von Spross hatten sich offenbar schon auf das Fest eingerichtet.

34 Johann Rudolf Beyel, Series … consulum Zürich 1577; Regimentsbuch Mathys nach H. H.
Kluntz) StAZ B X.112 fol. 238. Neuste Edition von Werner Widmer in: ZTB 2006, 135ff.
zu Bräm 167).
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Rat erfolgte in der Regel früher) und mit 53 Jahren Zunftmeister. Er
hatte dafür mit Erfolg als Kaufmann im Eisenhandel gewirkt und sich
so die Voraussetzungen zu einem späteren raschen Aufstieg verschafft;
seinem jüngeren, politisch viel früher aktiven Bruder Heinrich 1560–66
Vogt auf Kyburg) blieb dagegen die Ehre des höchsten Amtes versagt,
wenn er auch mit grösster Wahrscheinlichkeit in der Wahl von 1571 als
Kandidat «genamset» wurde28.

Wesentlich war sodann wenigstens für einen der beiden Bürger-
meister die Erfahrung und Bewährung als Diplomat. Je nach Konstellation

konntedieseVoraussetzungentscheidend sein,so1542 Haab),1560
von Cham) und 1571 Kambli). – Diethelm Röist hatte zwar noch nicht

viele Gesandtschaften besorgt29, als er Ende 1524 die Nachfolge des an
der Pest gestorbenen Felix Schmid antreten musste, er hat aber in der
Folge bis 1533 wichtige Konferenzen selber besucht und der Aussen-
politik seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt30, während der
mindestens fünfzehn Jahre ältere Heinrich Walder nicht mehr in
Gesandtschaften auftrat. Hervorragende Diplomaten von sozusagen
«internationalem» Format als Vertreter der Stadt oder der Tagsatzung
im Ausland) waren Hans Haab und der Stadtschreiber Hans Escher,
ebenso Bernhard von Cham.Hans Haab hatte namentlich die Lücke zu
schliessen, die dadurch entstanden war, dass sich die Magistraten der
Zwinglizeit aussenpolitisch etwas verbraucht hatten31.

Bisauf wenigeAusnahmenhatten sodannalle Bürgermeister in ihrer
Kleinratszeit ein weiteres Amt bekleidet, das an sich noch nicht zur
Spitze führen musste, aber doch qualifizieren half, wie Pannerherr,
Pannerhauptmann, Bauherr32, Sihlherr und Kaufhausschreiber
Salzhausschreiber). Auch das Obmannamt zählen wir für den Anfang in
diese Gruppe. Dem Rechenrat haben alle Bürgermeister-Kandidaten
angehört, in erster Linie ex officio als jüngste Oberstzunftmeister oder
als Säckelmeister; darüber hinaus gibt die Abordnung als Vertreter der
«Burger» im Rechenrat einen zusätzlichen Hinweis auf die objektive
Qualifikation.

Einzig bei den Bürgermeisterwahlen von 1567 / 71 scheinen andere
Prioritäten massgeblich gewesen zu sein. Von allen Karrieren bietet
nämlich – rein äusserlich nach den eben dargelegten Kriterien – jene

28 Mskr. «mine herren» s. Anm. 5) Kap. 5.3, 218ff.
29 Morf, 82 und 86.
30 Kurt Spillmann, Zwingli und die zürcherische Politik gegenüber der Abtei St. Gallen Diss.)

1965, 59f.
31 Hauswirth, Zur politischen Ethik, 330f. Amtliche Sammlung der Eidgenössischen Abschiede,

Band IV 1c–e, passim.
32 Nicht zu verwechseln mit den technisch-handwerklich versierten Baumeistern i.e.S.
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ratsherr und stieg schliesslich zum Bürgermeister auf. Bürgermeister
wurden auch diezwei nächstenObmänner,HansRudolfRahn und Hans
Heinrich Holzhalb. Damit gehörte der Obmann endgültig zu der
Gruppe der «Standeshäupter» und war den Oberstzunftmeistern und
den Säckelmeistern faktisch gleichgestellt. Sein Amt machte Zürich zu
einem reichen Kanton und erfuhr darum verdientermassen innerhalb
eines halben Jahrhunderts eine deutliche Aufwertung vom Niveau
«Führungsschicht» zum Niveau «Führungsgruppe»

DieWahl zum Landvogt einer zürcherischen Herrschaft bedeutete in
den meisten Fällen den Höhepunkt einer Karriere im Regiment. Künftige

Bürgermeister beluden sich nicht mit kleinen Landvogteien. Hin-
gegen bedeuteten die jeweils ersten Amtsperioden bei neuerworbenen
Herrschaften – und analog bei neuerrichteten Klosterämtern eine
besondere Qualifikation. In diesen Fällen, wo das Vertrauen neuer Untertanen,

bzw. Untergebener, zu erringen war, wurden besonders fähige
Leute ausgewählt, so 1533 Jörg Müller später Bürgermeister) für das

Obmannamt, 1541 Hans Edlibach als Amtmann in Winterthur früher
und wieder anschliessend Säckelmeister), 1542 Hans Steinbrüchel in
Kappel wo er 1557 bis 1563 ein zweites Mal amtete), 1544 Hans Küng
für Laufen anschliessend relativ jung Ratsherr freierWahl 1551–1577!)
und 1550 Bernhard von Cham für die Herrschaft Wädenswil später
Bürgermeister)27.

Neben diesenVogteien besassendieÄmter des Oberstzunftmeisters
und des Säckelmeisters, später auch dasjenige des Kloster-Obmanns,
sowie die diplomatische Tätigkeit einen hohen Karrierewert. Die von
1524 bis 1590 gewählten Bürgermeister sowie die nachgewiesenen und
vermuteten Kandidaten waren ohne Ausnahme vorher entweder
Oberstzunftmeister oder Säckelmeister gewesen; zudem hatten die
meisten eine Vogtei versehen, entweder eine gemeineidgenössische
oder, wenn im zürcherischen Gebiet, dann Kyburg, eine der grössten
Landvogteien überhaupt in der alten Eidgenossenschaft. Ein designierter,

amtierender oder ehemaliger Landvogt auf Kyburg gehörte faktisch
zur «Führungsgruppe» des Gemeinwesens und somit auch zu den
möglichen Kandidaten bei einer Bürgermeisterwahl. Bei Andres
Schmid bildete die Verwaltung auf Kyburg offensichtlich Höhepunkt
und Abschluss der Karriere überhaupt, bei Hans Lux Escher so etwas
wie eine Abfindung für ein entgangenes Bürgermeisteramt. Caspar
Thomann 1519–1594, 1584 Bürgermeister) wurde erst mit 33 Jahren
Zwölfer der Weggenzunft die Kooptation zum Eintritt in den Grossen

27 Angaben aus Schnyder Ratslisten, 303, 312; Säckelmeister nach Hüssy.
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Angehörige des Grossen Rates auf solche Verwaltungsposten berufen.
Ratsherren oder Zunftmeister mussten dabei von 1532 an auf ihren Sitz
im Kleinen Rat verzichten.Abgesehen vom Richteramt und vereinzelten

fiskalischen Ämtchenwaralso die Kooptation21 zumAchtzehner der
Constaffel oder zum Zwölfer einer Zunft, bzw.die Wahl in den Rat die
Voraussetzung schlechthin für jegliche Art von Karriere. Eine direkte
Wahl zum Zunftmeister war die Ausnahme22. Ferner war als Amtmann
eines auswärtigen Stifts, wie z.B.Wettingen, Einsiedeln, Konstanz,Sankt
Blasien, eine elitäre Karriere im weitesten Sinne ausserhalb des «
Regiments» möglich,also allein in ökonomischer und sozialer Hinsicht, ohne
direkte Beteiligung an der Willensbildung des Gemeinwesens. Es kam
abernicht mehr vor,dass dieseGeschäftstätigkeit die Basis für eine steile
politische Karriere abgab, wie noch bei HansWaldmann, denn seit 1532
bestand strikte Unvereinbarkeit zwischen auswärtigem Dienst und
Ratszugehörigkeit23. Obrigkeitliche Klosterpfleger hatte es schon vor
der Reformation gegeben24, doch verlieh die Säkularisation in den
Jahren nach 1524 diesem Amt neue Grundlagen und vermehrte
Kompetenzen.

Völlig neu in kirchlicher, finanzieller und politischer Hinsicht war
das sehr anspruchsvolle Obmannamt, die zentrale Aufsichtsstelle und
Kasse der säkularisierten Stifter. Am 5. Februar 1533 wurde Jörg Müller,

29-jährig und erst seit einem halben Jahr Zunftmeister zur Meisen,
zum ersten «Obmann der Klöster und Ämter» gewählt25. Der nächste
Obmann,Niklaus Köchli 1554–1571),war sogar bloss Burger im Grossen

Rat und vorher Chorgerichts- Ehegerichts-) Schreiber; erst auf
natalis 1566 kam er in den Kleinen Rat, genoss aber schon vorher
besonderes Ansehen26. Sein Nachfolger, Rudolf Escher, war bei seiner
Wahl zum Obmann bereits Ratsherr der Zunft zur Meisen; Johannes
Keller 1571–1594) wiederum begann sein Obmannamt noch als Burger
Zwölfer der Schneidern), wurde aber schon nach zwei Jahren Zunft-

21 Zuwahl durch die sogenannten Zunftvorgesetzten beide Zunftmeister, der Zunftratsherr und
die restlichen Zwölfer, bzw. Achtzehner).

22 Geschlechterbuch Grebel. Zentralbibliothek Zürich ZB) Mskr. MB Z II 398, Bemerkung zu
Hans Bräm.

23 Beschluss betreffend Unvereinbarkeit vom 15. Juni 1532, Emil Egli, Actensammlung zur
Geschichte der Zürcher Reformation, Nr. 1860.

24 Hans Morf, Zunftverfassung und Obrigkeit in Zürich von Waldmann bis Zwingli, Zürich 1969,
96.

25 Annalen Müller, hg. von A. Corrodi-Sulzer, in: Festgabe Hermann Escher, Zürich 1927, 228.
26 Er figurierte in der Rechenratsliste hinter den «Meistern» den Verordneten des Kleinen Rates,

als «Niclaus Köchli, obmann»;doch von 1557 an gab ihm der Rechenschreiber denTitel«herr
obmann Köchli» StAZ F I.1, lit. J und B III.46, fol.66; auch 5 Jahre nach Rücktritt vomAmt
steht immer noch «herr obmann Köchli»
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Vom Richteramt unterschieden sichdiezahlreichen fiskalischen und
marktpolizeilichen Ämter in der Qualifikation17. Hier findet man «
gemeine Burger» aber auch zahlreiche Kleinräte, teils weil die betreffenden

Funktionen eine gewisse Autorität erforderten Salzhausschreiber,
Waagmeister, Kornmeister, Brot- und Fleischbeschauer etc.), teils weil
sie ertragreicher waren als die «einbatzigen» Gerichtssitzungen.Für die
meisten Inhaber bedeuteten die betreffenden Ämter indessen bereits
den Höhepunkt der Karriere. Das einzige Amt unter dieser Kategorie,
das von Leuten der Führungsgruppe ausgeübt wurde, war das des Salz-haus-

oder Kaufhausschreibers18: Ulrich Kambli bis 1532), Hans Haab
1532–38), Felix Peyer 1542–62), Hans Ulrich Stampfer 1574–79) und

Konrad Grossmann 1580/82) wurden Oberstzunftmeister oder waren
es schon, als sie das Salzhaus leiteten. Konrad Escher 1563–69) wurde
Säckelmeister, Haab und Grossmann Bürgermeister.

Von höherem Ansehen und im Durchschnitt einträglicher als die
fiskalischen und marktpolizeilichen Dienste waren die Kloster-Ämter
oder -Schaffnereien, die nicht bloss Verwaltung, sondern teilweise auch
Herrschaft bedeuteten. Einige von ihnen genossen ein recht hohes
Prestige, so dass hauptsächlich Kleinräte sich um sie bewarben, die dann
nach Ablauf der sechsjährigen Amtsdauer wieder in den Rat zurückzukehren

suchten; oder man kann feststellen, dass jene Amtmänner, die
nicht aus dem Kleinen Rat kamen, später doch dorthin gelangten. Mit
der Zugehörigkeit zum Kleinen Rat vereinbar war bloss das Obmann-
Amt, die zentrale Domänenverwaltung im früheren Barfüsserkloster,
dann die Pflegerei Zürichberg und in gewissen Fällen das Amt des
Spitalmeisters.

Die Schaffnerei-Ämter standen ursprünglich allen Bürgern «
gemeine burgerschaft» zur Bewerbung offen19. Bewerber aus der
landschaftlichen Elite, die das Bürgerrecht der Stadt besassen, erscheinen
also formell als gleichberechtigt mit Leuten, die zeitweise zur engeren
Führungsgruppe gehörten. Neben dem Konnubium z.B. Lochmann-
Wirz von Erlenbach) ist das ein bemerkenswertes Zeugnis einer gewissen

Offenheit der städtischen Führungsschicht. Im übrigen scheint die
öffentlicheAusschreibung der Pflegereien bald wieder ausser Gebrauch
gekommen oder sinnlos geworden zu sein20. Es wurden nämlich in
unserer Untersuchungszeit und vermutlich auch später) ausschliesslich

17 StAZ Richtbuch BVI.251 ff. jeweils im Anschluss an die Rats- und Richterlisten.
18 Hans Hüssy, Das Finanzwesen der Stadt Zürich im Zeitalter der Reformation,Diss. Mskr.1945,

85f.
19 StAZ Ratsbuch BVI.252, fol. 164.
20 Diesen Stand der Entwicklung setzt Guyer, Verfassungszustände, 31f., voraus.
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